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Für alle Steuerpflichtigen 

Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkassen: 
Auswirkungen auf die Einkommensbesteuerung 

1 Die von einer gesetzlichen Krankenkasse auf der Grundlage von§ 65a Sozialge
setzbuch [SGB] V gewährte Geldprämie [Bonus) für gesundheitsbewusstes Ver
halten stellt auch bei pauschaler Ausgestaltung keine die Sonderausgaben min
dernde Beitragserstattung dar. Dies gilt nach einer Entscheidung des 

Bundesfinanzhofs zumindest dann , wenn durch den Bonus ein konkret der Ge 
sundheitsmaßnahme zuzuordnender finanzieller Aufwand des Steuerpflichtigen 
ganz oder teilweise ausgeglichen wird . 1 

■ Sachverhalt 

Ein gesetzli ch krankenversicherter 
Steuerpflichtiger hatte von seiner 
Krankenkasse Boni für „gesundheits
bewusstes Verhalten " i. H. von 230 EUR 
erhalten [u. a. für einen Gesundheits
Check-up, eine Zahnvorsorgeuntersu
chung , die Mitgliedschaft in einem 
Sportverein sowie für den Nachweis 
eines gesunden Körpergewichts). 

Das Finanzamt behandelte die Boni we
gen der rein pauschalen Zahlung als 
Erstattung von Krankenversicherungs
beiträgen und minderte den Sonder
ausgabenabzug. Dagegen wertete das 
Finanzgericht Sachsen die Zahlungen 
als Leistungen der Krankenkasse, die 
weder die Sonderausgaben beeinflus
sen , noch als sonstige Einkünfte eine 
steuerliche Belastung auslösen. 

Unter Fortentwicklung seiner bisheri 

gen Rechtsprechung zur Behandlung 
von Bonuszahlungen gemäß§ 65a SGB V 
nimmt der Bundesfinanzhof eine diffe
renzierte Betrachtung vor: 

Auch pauschale Boni mindern nicht die 
Sonderausgaben und sind zudem nicht 
als steuerlich relevante Leistung der 
Krankenkasse anzusehen . Vorausset
zung ist aber, dass die Maßnahme beim 
Steuerpflichtigen Kosten auslöst und 
die realitätsgerecht ausgestaltete Pau
schale geeignet ist, den eigenen Auf
wand ganz oder teilweise auszugleichen. 

Der eigene Aufwand fehlt z. 8. bei 

Schutzimpfungen oder der Zahnvor
sorge, da diese Maßnahmen bereits vom 
Basiskrankenversicherungsschutz um
fasst sind. Hier liegt eine den Sonder-
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~ STEUERTERMINE 
Fälligkeit: 
• USt, LSt = 10.12.2020 
• ESt, KSt = 10.12.2020 

Überweisungen [Zahlungsschonfrist): 
• USt, LSt = 14.12.2020 
• ESt, KSt = 14.12.2020 

Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
eiern Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen! 

~ BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG 

Fälligkeit Beiträge 12/2020 = 28.12.2020 

~ VERBRAUCHERPREISINDEX 
[Veränderung gegenüber Vorjahr) 

9/ 19 2/20 5/20 9/ 20 

+0,9 % +1,7% +0,5 % -0,4 % 

ausgabenabzug mindernde Beitrags
erstattung der Krankenkasse vor. Glei 
ches gilt für Boni, die für den Nachweis 
eines aufwandsunabhängigen Verhal

tens oder Unterlassens [z . 8. gesundes 
Körpergewicht , Nichtraucherstatus] 
gezahlt werden . 

Quelle I BFH-Urteil vom 6.5.2020, Az. X R 
16/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217591; 
BFH , PM Nr. 36/20 ~~iri 278.2020 



-2-

Für alle Steuerpfli chtigen 

Keine außergewöhnlichen Belastungen: 
Prozesskosten wegen Baumängeln am Eigenheim 

1 Prozesskosten, die wegen Baumängeln bei der Errichtung eines selbst genutz
ten Eigenheims entstanden sind , sind nicht als außergewöhnliche Belastungen 
steuerlich abzugsfähig . Weder der Erwerb eines Einfamilienhauses noch Bau

mängel sind nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz in die

sem Sinne unüblich . 1 

Hintergrund: Aufwendungen für die 

Führung eines Rechtsstreits [Prozess
kosten] sind nach § 33 Abs. 2 S. 4 Ein 

kommensteuergesetz [EStGl vom Ab

zug als außergewöhnliche Belastungen 

ausgeschlossen - es sei denn, es han 

delt sich um Aufwendungen ohne die 

der Steuerpflichtige Gefahr liefe , seine 

Existenzgrundlage zu verlieren und 

seine lebensnotwendigen Bedürfnisse 
in dem üblichen Rahmen nicht mehr 

befriedigen zu können . 

■ Sachverhalt 

Eheleute beauftragten ein Bauunter
nehmen mit der Errichtung eines Zwei 
familienhauses mit Unterkellerung auf 
einem in ihrem Eigentum stehenden 
Grundstück. Wegen gravierender Pla
nungs- und Ausführungsfehler gingen 
die Steuerpflichtigen gegen das Unter
nehmen gerichtlich vor und zahlten im 
Strei tjahr Gerichts-/Rechtsanwalts
kosten von rund 13. 700 EUR. In ihrer 
Steuererklärung machten sie die Pro
zesskosten als außergewöhnliche Be
lastungen geltend und wiesen auf ihre 
extrem angespannte finanzielle Situa 
tion hin - letztlich aber ohne Erfolg. 

Für Unternehmer 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
stellte zwar fest , dass die mit den Ge

richtsverfahren verfolgten Ansprüche 

für die Steuerpflichtigen von erhebli 

cher wirtschaftlicher Bedeutung wa 

ren. Jedoch bestand für sie zu keiner 
Zeit die Gefahr, die Existenzgrundlage 
zu verlieren oder die lebensnotwendi
gen Bedürfnisse nicht mehr befriedi

gen zu können . Das Baugrundstück 

war nicht lebensnotwendig und hätte 

notfalls verkauft werden können . 

Außerdem waren die Aufwendungen 

nicht außergewöhnlich. Denn der Er

werb eines Einfamilienhauses ist steu 

erlich ein Vorgang der normalen Le 
bensführung. 

Beachten Sie I Auch Baumängel sind 

nicht unüblich, sodass Prozesskosten 

wegen solcher Mängel grundsätzlich 

nicht als außergewöhnliche Belastun

gen abgezogen werden können. 

Quelle I FG Rheinland-Pfalz. Urteil vom 
7.5.2020, Az. 3 K 2036/19, unter V:!"!"!-i'!"_vyß~. 
Abruf-Nr. 217027; FG Rheinland-Pfalz, PM vom 
22.7.2020 

Vergabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
setzt einen schriftlichen Antrag voraus 

1 Unternehmer benötigen eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.] 
für den Waren- oder Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU. Das Bundeszentral

amt für Steuern [BZStl hat aktuell mitgeteilt, dass vermehrt Anträge auf Vergabe 
einer USt-IdNr. bzw. Mitteilung der dazu gespeicherten Daten eingehen. Daher weist 

das BZSt darauf hin, dass die Vergabe der USt-IdNr. ausschließlich auf schriftlichen 
Antrag erfolgt. Dies gilt auch für allgemeine Fragen zur Vergabe bzw. zu allen Fragen 
hinsichtlich der gespeicherten Daten oder der Eintragung von Euroadressen . 1 

Der Antrag muss folgende Informatio
nen enthalten : 

• Name/ Anschrift des Antragstellers , 

• Finanzamt, bei dem das Unterneh 

men geführt wird , 

• Steuernummer, unter der das Un

ternehmen geführt wird . 

Beachten Sie I Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Bearbeitung des Antrags 

ist , dass der Antragsteller als Unter
nehmer bei seinem Finanzamt umsatz
steuerlich geführt w ird und dem BZSt 

diese Daten bereits übermittelt wurden . 

Quelle I BZSt, Meldung vom 11.9.2020 „Vergabe 
der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer·· 

Im November 2020 

Für Arbeitgeber 

Freie Unterkunft 
und Verpflegung: 
Voraussichtliche 
Sachbezugswerte 2021 

1 Die Sachbezugswerte für freie oder 
verbilligte Verpflegung und Unterkunft 
werden jährlich an die Entwicklung der 

Verbraucherpreise für diese Leistungen 

angepasst. Der nun vorliegende Entwurf 
mit den Sachbezugswerten für 2021 be

darf noch der Zustimmung des Bundes

rats. Mit Änderungen ist aber für ge

wöhnlich nicht mehr zu rechnen . 1 

In 2021 soll der Sachbezugswert für 
freie Unterkunft 237 EUR monatlich [in 

2020 = 235 EUR] betragen . Der monat

liche Sachbezugswert für Verpflegung 
soll um 5 EUR auf 263 EUR steigen. 

Aus dem monatlichen Sachbezugswert 

für Verpflegung abgeleitet, ergeben sich 

nachfolgende Sachbezugswerte für die 
jeweiligen Mahlzeiten: 

■ Sachbezugswerte für 2021 
(Werte für 2020 in Klammern) 

Mahlzeit monatlich kalender-
täglich 

Frühstück 55 EUR 1,83EUR 
(54 EUR) (1,80 EUR) 

Mittag- bzw. 104EUR 3,47 EUR 
Abendessen (102 EUR) (3 ,40 EUR) 

Quelle I Entwurf der Verordnung zur Ände
rung der Sozialversicherungsentgeltverord
nung und der Unfallversicherungsobergren
zenverordnung 

Für alle Steuerpflichtigen 

Broschüre mit 
Steuertipps für 
Existenzgründer 

1 Das Finanzministerium Nordrhein 

Westfalen hat seine Broschüre mit 
Steuertipps für Existenzgründer aktu

alisiert [Stand : Februa r 20201. Neben 

wichtigen steuerli chen Aspekten bei 

der Ex istenzgründung enthält die rund 

70-seitige Broschüre darüber hinaus 
auch Informationen zum Gründungs
zuschuss und zeigt , wie eine ord
nungsgemäße (umsatzsteuerliche) 
Rechnung aussehen m uss. Die Bro

schüre kann unter VvVvvV,iVvW., d~/?3 0.54 
heruntergeladen werd en. 1 



Für Unterneh mer 

Neue Pauschbeträge 
für unentgeltliche 
Wertabgaben 
(Sachentnahmen) 2020 

1 Durch das [Erste] Corona-Steuerhilfe
gesetz ist für nach dem 30.6.2020 und 
vor dem 1.7.2021 erbrachte Restaurant
und Verpflegungsdienstleistungen [mit 
Ausnahme von Getränken] der ermä
ßigte Umsatzsteuersatz anzuwenden. 
Und das wirkt sich auch auf die für das 
Jahr 2020 geltenden Pauschbeträge für 
unentgeltliche Wertabgaben (Sachent
nahmen] aus. Das Bundesfinanzminis
terium hat nun eine Unterteilung in zwei 
Halbjahre vorgenommen. 1 

Hintergrund 

Die Pauschbeträge bieten dem Steuer
pflichtigen die Möglichkeit , Warenent
nahmen monatlich pauschal zu verbu
chen. Sie entbinden ihn damit von der 
Aufzeichnung vieler Einzelentnahmen. 

Zu- oder Abschläge zur Anpassung an 
die individuellen Verhältnisse sind un
zulässig . Wurde der Betrieb jedoch we
gen einer landesrechtlichen Verord
nung, einer kommunalen Allgemeinver
fügung oder einer behördlichen Anwei 
sung vollständig wegen der Corona-Pan
demie geschlossen, kann ein zeitanteili
ger Ansatz der Pauschbeträge erfolgen. 

Quelle I BMF-Schrei ben vom 27.8.2020, Az. 
IVA4- S 1547/19/10001 :001, untervVvvvvivVl,\/de, 
Abruf-Nr. 217812 

Für Arbeitgeber 

Elektronische Lohnsteuer
bescheinigung: Muster 
für 2021 veröffentlicht 

1 Das Bundesfinanzministerium hat das 
Muster für den Ausdruck der elektroni
schen Lohnsteuerbescheinigung für 
das Kalenderjahr 2021 veröffentlicht. 1 

Der Ausdruck der elektronischen Lohn
steuerbescheinigung kann vom amtli
chen Muster abweichen, wenn er sämt
liche Angaben in gleicher Reihenfolge · 
enthält und in Format und Aufbau dem 
bekannt gemachten Muster entspricht. 

Quelle I BMF, Bekanntmachung vom 9.9.2020, 
Az. IV C 5 - S 2533/19/10030 :002 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Unterhaltshöchstbetrag für Kinder: Keine Kürzung 
trotz Haushaltsgemeinschaft mit dem Lebensgefährten 

1 Leistungen von Eltern für den Unterhalt ihres in Ausbildung befindlichen Kin
des, für das kein Anspruch auf Kindergeld [mehr] besteht, sind im Rahmen der 
gesetzlichen Höchstbeträge als außergewöhnliche Belastungen steuermindernd 
zu berücksichtigen. Lebt das Kind mit einem Lebensgefährten, der uber ausrei
chendes Einkommen verfügt, in einem gemeinsamen Haushalt, ist der Höchstbe
trag nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht zu kürzen. 1 

Hintergrund 

Der Unterhaltshöchstbetrag für 2020 
beträgt 9.408 EUR zuzüglich übernom
mener Basisbeiträge der Kranken- und 
Pflegeversicherung. 

Anzurechnen sind jedoch die eigenen 
Einkünfte oder Bezüge der unterhalte
nen Person, soweit diese 624 EUR jähr
lich übersteigen. 

Zudem darf die unterhaltene Person nur 
ein geringes Vermögen besitzen . Nach 
Auffassung der Finanzverwaltung ist ein 
Vermögen von mehr als 15.500 EUR 
grundsätzlich schädlich [ein angemes
senes Hausgrundstück bleibt jedoch 
außen vor]. 

■ Sachverhalt 

Eltern machten Unterhaltsaufwen

dungen für ihre studierende Tochter 

[Tl, die mit ihrem Lebensgefährten [LG) 

in einer gemeinsamen Wohnung lebte, 

steuermindernd geltend. Das Finanz
amt erkannte diese jedoch nur zur 

Hälfte an, da auch der LG wegen der 
bestehenden Haushaltsgemeinschaft 

zum Unterhalt der T beigetragen habe 

- allerdings zu Unrecht, wie das Finanz

gericht Sachsen und letztlich auch der 

Bundesfinanzhof entschieden. 

Eine Aufteilung des Unterhaltshöchst
betrags auf mehrere Personen kommt 
nur in Betracht, wenn jeder von ihnen 
gegenüber dem Unterhaltsempfänger 
gesetzlich unterhaltsverpflichtet ist 
oder der Unterhaltsempfänger einer 
unterhaltsberechtigten Person gleich
gestellt ist. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass bei einer Unterhaltsge
währung durch mehrere Steuerpflich
tige kein höherer Betrag anerkannt 
wird als bei der Gewährung durch eine 
Einzelperson. 

Im Streitfall lagen die Voraussetzungen 
für eine Aufteilung des Höchstbetrags 
nicht vor. Dabei stellte der Bundesfi -

nanzhof u. a. darauf ab, dass zwischen 
den Partnern keine sozialrechtliche Be
darfsgemeinschaft bestand, die eine 
- der gesetzlichen Unterhaltspflicht 
gleichzusetzende - konkrete Beistands
verpflichtung des LG für T hätte be
gründen können. Denn T war wegen 
ihrer eigenen Einnahmen und den Un
terhaltsleistungen ihrer Eltern nicht 
hilfsbedürftig. 

Es lagen auch keine Unterhaltsleistun
gen des LG vor, die als den Unterhalts
höchstbetrag mindernde eigene Bezüge 
der T hätten angesetzt werden können. 
Denn LG hat an T keine Unterhaltszah
lungen geleistet. Vielmehr haben LG 
und T die Kosten des gemeinsamen 
Haushalts jeweils zur Hälfte getragen. 
T hatte die Miete für die gemeinsame 
Wohnung aus den Unterhaltsleistungen 
ihrer Eltern bestritten . LG hatte einen 
entsprechenden Beitrag für die darüber 
hinausgehenden Kosten des gemeinsa
men Haushalts aufgewandt. 

Beachten Sie I Unerheblich ist inso
weit, dass LG die gemeinsame Woh
nung angemietet hatte und damit allei
niger Schuldner des Vermieters war. 

Verfügen unverheiratete Lebensgefähr
ten, die in einem gemeinsamen Haus
halt leben, jeweils über auskömmliche 
finanzielle Mittel zur Deckung des eige
nen Lebensbedarfs, ist regelmäßig da
von auszugehen, dass sie sich einander 
keine Leistungen zum Lebensunterhalt 
gewähren . Vielmehr kommt jeder für 
den eigenen Lebensunterhalt [durch die 
Übernahme der hälftigen Haushaltskos
ten] auf. Woraus die „eigenen" finanziel
len Mittel stammen, insbesondere ob es 
sich um [steuerbare] Einkünfte, Bezüge 
oder Unterhaltsleistungen Dritter han
delt, ist insoweit unerheblich. 

Quelle I BFH-Urteil vom 28.4.2020, Az. VI R 
43/17, unter www iww.de, Abruf-Nr. 217682; 
BFH, PM Nr. 37/2Ö~~~39.2020 
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Für Unternehmer 

Vorsteuerabzug: Finanzverwaltung positioniert sich 
endlich zur rückwirkenden Rechnungsberichtigung 

1 Wird der Vorsteuerabzug wegen einer unvollständigen Rechnung in einer Be
triebsprüfung versagt, kann dies zu hohen Nachzahlungszinsen führen. Unter ge
wissen Voraussetzungen haben hier sowohl der Europäische Gerichtshof als auch 
der Bundesfinanzhof Abhilfe geschafft, indem sie eine rückwirkende Rechnungsbe
richtigung ermöglicht haben. In der Praxis wartete man seit Jahren auf eine Positi
onierung durch die Finanzverwaltung, die nun erfolgt ist. Unter Bezugnahme auf die 
jüngere Rechtsprechung stellt das Bundesfinanzministerium in einem 13 Seiten 
starken Schreiben wichtige Punkte heraus. 1 

Vorsteuerabzug ohne 
ordnungsgemäße Rechnung 

Ein Vorsteuerabzug setzt voraus, dass 
der Unternehmer eine nach §§ 14, 14a 
Umsatzsteuergesetz (UStG) ausgestellte 
Rechnung besitzt. Das Bundesfinanzmi
nisterium stellt in seinem Schreiben an 
mehreren Stellen heraus, dass ein Vor
steuerabzug auch weiterhin den Besitz 
einer Rechnung voraussetzt. 

Erfüllt eine Rechnung nicht alle formel
len Voraussetzungen und wurde sie auch 
nicht berichtigt, kann ein Vorsteuerab
zug aber ausnahmsweise zulässig sein, 
wenn die Finanzverwaltung über sämtli
che Angaben verfügt, um die materiellen 
Voraussetzungen zu überprüfen. 

Der Unternehmer kann durch objektive 
Nachweise belegen, dass ihm andere 
Unternehmer tatsächlich Gegenstände 
oder Dienstle istungen geliefert bzw. er
bracht haben, für die er die Umsatz
steuer entrichtet hat. 

MERKE I Es besteht keine Pflicht der 

Finanzbehörden, fehlende Informatio

nen von Amts wegen zu ermitteln . 
Zweifel und Unklarheiten wirken zu

lasten des Unternehmers. 

Berichtigung oder Stornierung 
und Neuerteilung 

Gelingt dem Unternehmer kein objekti 
ver Nachweis, kann er auch eine berich
tigte Rechnung vorlegen. Eine Berichti 
gung kann auch dadurch erfolgen, dass 
der Rechnungsaussteller die ursprüng
liche Rechnung storniert und eine neue 
Rechnung ausstellt. 

Beachten Sie I Eine Rechnungsbe
richtigung erfordert eine spezifische 
und eindeutige Bezugnahme auf die 
ursprüngliche Rechnung. 

Ein Dokument ist nur dann eine rück
wirkend berichtigungsfähige Rech
nung, wenn es gewisse Mindestangaben 
enthält - und zwar zum Rechnungsaus
steller, zum Leistungsempfänger, zur 
Leistungsbeschreibung, zum Entgelt 
und zur gesondert ausgewiesenen Um
satzsteuer. Hierfür reicht es aus, dass 
die Angaben nicht in so hohem Maße un
bestimmt, unvollständig oder offen
sichtlich unzutreffend sind, dass sie feh
lenden Angaben gleichstehen. 

Beispielsweise muss die Leistungsbe
schreibung so konkret sein , dass die er

brachte Leistung und ein Bezug zum 
Unternehmen des Leistungsempfän
gers erkennbar sind. Eine allgemein ge
haltene Angabe wie z. B . . ,Produktver
käufe", die es nicht ermöglicht, die ab
gerechnete Leistung eindeutig und leicht 
nachprüfbar festzustellen, reicht nicht. 

Wird eine Rechnung mit Rückwirkung 
berichtigt, ist das Recht auf Vorsteuer
abzug grundsätzlich für den Besteue
rungszeitraum auszuüben, in dem die 
Leistung bezogen wurde und die ur
sprüngliche Rechnung vorlag . 

Abweichend hiervon kann bei einem zu 
niedrigen Steuerausweis in der ur
sprünglichen Rechnung das Recht auf 
Vorsteuerabzug in einer bestimmten 
Höhe erst dann ausgeübt werden, wenn 
der Leistungsempfänger im Besitz ei
ner Rechnung ist, die einen Steuerbe
trag in dieser Höhe ausweist. 

Beachten Sie I Eine Rechnungsbe 
richtigung ist kein rückwirkendes Er
eignis nach§ 175 Abs. 1 Nr. 2 Abgaben
ordnung . Somit ist eine steuerlich wirk 
same Berichtigung nur so lange mög 
lich , wie die ursprüngliche Veranlagung 
verfahrensrechtlich noch änderbar ist. 

Quelle I BMF-Schreiben vom 18.9.2020, Az. III 
C 2 - S 7286-a/19/10001 :001, untervvvvvv.ivvvvße, 
Abruf-Nr. 217987 

Im November 2020 

Für Unternehmer 

Umstellung elektronischer 
Kassen: Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums 
sorgt für Unsicherheit 

1 Bestimmte elektronische Aufzeich
nungssysteme (vor allem elektronische 
Kassensysteme und Registrierkassen) 
müssen ab dem 1.10.2020 über eine zer
tifizierte technische Sicherheitseinrich
tung (TSE) verfügen. Denn am 30.9.2020 
endete die Nichtbeanstandungsregelung 
des Bundesfinanzministeriums. 15 Bun
desländer (Ausnahme Bremen] haben 
indes eigene Regelungen [vgl. unter'v\fv\1\,\/. 

i\,\/l,'.,'.c1~/s}9~?l geschaffen , um die Frist 
bis zum 31.3.2021 zu verlängern. Gefor
dert wird u. a., dass das Unternehmen bis 
zum 30.9.2020 (in einigen Bundesländern 
bis zum 31.8.2020) die Umrüstung bzw. 
den Einbau einer TSE bei einem Kassen 
hersteller oder Dienstleister beauftragt 
hat. Das scheint dem Bundesfinanzmi
nisterium aber nicht zu passen. 1 

In einem neuen Schreiben weist das 
Bundesfinanzministerium darauf hin, 
dass die Nichtbeanstandungsregelung 
nicht über den 30.9.2020 hinaus verlän
gert wird . Zudem soll eine Bewilligung 
von Erleichterungen nach dem Anwen
dungserlass zu § 148 der Abgabenord
nung nur ausgesprochen werden, wenn 
der Steuerpflichtige sie beantragt. 

Das Schreiben endet mit dem Hinweis, 
dass von den fachlichen Weisungen ab
weichende Erlasse der Abstimmung 
zwischen dem Bundesministerium der 
Finanzen und den obersten Finanzbe
hörden der Länder bedürfen . 

Das Schreiben wurde vielfach kritisiert , 
da es, so z. B. die Ansicht des Steuerbera
terverbands Thüringen, für Rechtsunsi 
cherheit sorgt. Inzwischen haben einige 
Bundesländer (z . B. NRW] betont , dass 
ihre Verfügungen Bestand haben. 

Quelle I BMF-Schreiben vom 18.8.2020, Az. IV 
A 4 - S 0319/20/10002 :003, unter vvvvvv.ivvvvße, 
Abruf-Nr. 217810: Steuerberaterverband Thü
ringen e. V, Meldung vom 14.9.2020 

~ HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 

bestem Wissen und Kenntnisstand 

erstellt worden. Die Komplexität und de r 

ständige Wandel der Rechtsmaterie ma

chen es notwendig, Haftung und Gewäh r 
auszuschließen . Das Rund schreiben 

ersetzt ni cht die individuelle persönli che 

Beratung . 




